
 

   

 
Außenstelle Cottbus • Gulbener Straße 24 • 03046 Cottbus • Tel.: 03342 4266-7102 • Fax: 03342 4266-7608 
=Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 1 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straß 
 
Landesamt für Bauen und Verkehr • Lindenallee 51 • 15366 Hoppegarten • Tel.: 03342 4266-0 • Fax: 03342 4266-7601 
 
E-Rechnung: https://xrechnung-bdr.de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21 
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 
IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 • BIC-Swift: WELADEDDXXX 

  
  

 

 
 
 
 
 
Rundschreiben des LBV Nr. 3/03/2020 
Städtebauförderung 
 
hier: Elektronisches Monitoring (eMo) 2018 und 2019  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Online-Formulare des eMo für das Berichtsjahr 2018 stehen nun für die Städ-
tebauförderungsprogramme auf der Ihnen bekannten Homepage des Bundes  
( Link ) zur Bearbeitung bereit. Die Vordrucke für das Berichtsjahr 2019 sind vo-
raussichtlich ab dem 22.06.2020 verfügbar.  
 
Die Evaluierungs- und Berichtspflicht in Form des elektronischen Monitorings 
(eMo) gilt für alle städtebaulichen Gesamtmaßnahmen in laufenden Städtebauför-
derungsprogrammen, für welche ab dem Programmjahr 2013 ein Zuwendungsbe-
scheid ausgereicht wurde. Dieses in der Regel jährliche Monitoring dient der Be-
reitstellung von elektronischen Daten für das jeweils zurückliegende Haushaltsjahr 
an den Bund. Abweichend von dem jährlichen Turnus sind in diesem Jahr die 
Formulare für die Berichtsjahre 2018 und 2019 zu bearbeiten.  
 
Bitte geben Sie die Online-Formulare des eMo 2018 und 2019 möglichst bis 
zum 21.08.2020 auf elektronischem Wege dem LBV frei.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Ihre Angaben in 
den Formularen jährlich zu überprüfen und fortzuschreiben sind (z.B. Fragestel-
lung im Teil C bzw. D, wie Einschätzungen zu Bevölkerungszahlen, zur Wirtschaft, 
zum Arbeitsmarkt und Wohnen im Fördergebiet sowie zum Grad der Zielerrei-
chung der Gesamtmaßnahme).  
 
Die Arbeitshilfe des LBV finden Sie auf der Homepage des LBV ( Link ).  
 
Das elektronische Monitoring wird für das Berichtsjahr 2020 voraussichtlich im 
Frühjahr 2021 und dann wiederum jährlich durch den Bund bereitgestellt. Sie er-
halten zu gegebener Zeit ein entsprechendes Informationsschreiben des LBV. 
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Weinert (-3220) und Frau Nakonz (-3001) gern 
zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. i. V. Ewers 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 

https://lbv.brandenburg.de/dateien/staedtebaufoerd/A3_04042017_Arbeitshilfe%20eMo.pdf

